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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.02.1954

Norm

EO §331 F

EO §341

GewO §55 Abs1

Rechtssatz

Durch die Zwangsverpachtung eines gepachteten Gast- und Schankgewerbes entsteht keine Afterverpachtung, weil

der Zwangspächter nur ein Repräsentant des Verp9ichteten ist; die Zwangsverpachtung beruht nicht auf einem

privatrechtlichen Afterpachtvertrag, sondern auf einer behördlichen Maßnahme des Exekutionsgerichtes.
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